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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.10.1984

Norm

StGB §302

Rechtssatz

Für die Zuordnung von Agenden zum Bereich der Hoheitsverwaltung maßgebend ist weder die Art der zu

erbringenden Leistungen noch das Wesen der zu erfüllenden Aufgaben, sondern ausschließlich der Umstand, daß das

Gesetz die betre9enden Organwalter zur Erfüllung ihrer Aufgaben dem Bürger gegenüber mit Befehlsgewalt und

Zwangsgewalt (imperium) ausstattet.
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